
Statut: Paul Flora Preis 

(Beschluss der Landesregierung vom 15.12.2009) 

 

 

 Der Preis dient der Förderung und Würdigung der zeitgenössischen bildenden Kunst im Bundesland 

Tirol und Südtirol und soll der dem Künstler Paul Flora wichtigen Förderungen junger Künstler 

dienen. 

 Der Preis wird jährlich, abwechselnd im Bundesland Tirol und Südtirol verliehen. 

 Eine Bewerbung um den Preis ist nicht möglicht. 

 Die Preishöhe beträgt € 10.000,00. 

 Der Preis kann nur an lebende Persönlichkeiten aus dem Bundesland Tirol und Südtirol vergeben 

werden. 

 Der Preis wird über Vorschlag einer Jury vergeben. Diese besteht aus dem/r Leiter/in der 

Taxisgalerie des Landes Tirol, einem fachkundigen Mitglied der Familie Paul Floras und einem vom 

Deutschen Kulturbeirat des Landes Südtirol nominierten Mitglied. 

 Der Preisvorschlag bedarf der Einstimmigkeit. 

 Über die Beratungen ist ein Protokoll zu führen, in dem die für die Preiszuerkennung maßgeblichen 

Gründe anzuführen sind. Der Inhalt der Beratungen ist vertraulich zu behandeln. 

 Die Zuerkennung obliegt der Landesregierung bzw. dem für kulturelle Angelegenheiten zuständigen 

Mitglied der Landesregierung des Landes, in dem der Preis vergeben wird. 

 

 


